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Gesetz über Handel und Gewerbe (HGG) (Änderung); Antrag  des  Regierungsrates; Er-
läuterungen zu einer möglichen Bestimmung über  die  Ladenöffnungszeiten  in der  Un-
teren  Berner  Altstadt 

Sehr geehrte Frau Grossratspräsidentin 
Sehr geehrte Mitglieder  des  Grossen  Rates 

Der  Regierungsrat unterbreitet Ihnen  in der  Beilage eine Änderung  des  HGG,  welche  Bestim-
mungen  über  das Pfandleihgewerbe enthält,  aber  die von der Motion  Haas  (M  026-2015)  ver-
langten besonderen Ladenöffnungszeiten  in der  Unteren  Berner  Altstadt nicht aufführt.  Dies  
aufgrund  des  Ergebnisses  der  Vernehmlassung (vgl. dazu  Ziff. 9 des  beiliegenden Vortrags).  

Er  ist sich dabei bewusst, dass er dem Grossen  Rat  mit  Schreiben vom  20.  September  2017  
zugesichert hatte,  die  mit  der  Überweisung  der Motion  Haas  in  Auftrag gegebene Erlassände-
rung zur Beschlussfassung zu unterbreiten. Allerdings vertritt er nach wie vor  die  Auffassung, 
dass eine entsprechende Änderung  des  HGG  mit  Blick auf  die  Ergebnisse  des  Vernehmlas-
sungsverfahrens nicht angezeigt wäre (vgl. dazu  Ziff. 9 des  beiliegenden Vortrags).  Er  würde 
daher dem Grossen  Rat  beantragen wollen, auf  die  entsprechende Änderung bei  den  Laden-
öffnungszeiten nicht einzutreten.  Da  jedoch  von  einem solchen Nichteintretensantrag zwangs-
läufig auch  die  (erwünschten) Vorschriften  über  das Pfandleihgewerbe erfasst wären — ein 
bloss teilweises Nichteintreten ist bei einem Rechtsetzungsgeschäft nicht möglich —, erlaubt 
sich  der  Regierungsrat, Ihnen nachfolgend aufzuzeigen, wie  der Grosse Rat  vorgehen müss-
te, wenn er  an  einer Regelung betreffend besondere Ladenöffnungszeiten  in der  Unteren  
Berner  Altstadt festhalten wollte. Für diesen Fall schlägt Ihnen  der  Regierungsrat vor, folgen-
de, grundsätzlich  der  Vernehmlassungsfassung entsprechende Formulierung zu wählen: 
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• in Art. 11  Abs.  1  Bst.  c den  Punkt durch ein Komma ersetzen, 
• sodann einen neuen  Art. 11  Abs.  1  Bst.  d  einfügen: alle weiteren Geschäfte  in der  Unte-

ren Altstadt  von  Bern. 

Im Unterschied zur Vernehnnlassungsfassung wird auf Anregung  der  Stadt Bern „Unteren" mit 
einem Grossbuchstaben geschrieben, um auf  die  vorbestehende Umschreibung im städti-
schen Zonenplan hinzuweisen. Diese Bestimmung würde  es  ermöglichen, Geschäfte  in der  
unteren  Berner  Altstadt im Rahmen  des  eidgenössischen Arbeitsrechts (sonntags können im 
Verkauf keine Angestellten eingesetzt werden)  an  öffentlichen Feiertagen  von 06.00  bis  18.00  
Uhr offen zu halten.  

Die von der Motion  Haas ebenfalls angesprochene Bezeichnung  der  Unteren Altstadt als Tou-
rismusgebiet im Sinne  der  eidg. Arbeitsgesetzgebung fällt ausser Betracht:  

Die  Altstadt  von  Bern ist zwar Teil  des UNESCO  Welterbes und zweifelsohne touristisch be-
deutsam.  Der  Anteil  des  Tourismus  an der  Wertschöpfung erreicht aber  in  Bern nicht  die  vom 
Bund verlangte Intensität für ein Fremdenverkehrsgebiet.  Die  insgesamt  in der  Stadt Bern 
ausgelöste direkte und indirekte touristische Beschäftigungswirkung beträgt rund sechs Pro-
zent  der  Gesamtbeschäftigung. Dieser Wert liegt weit unter dem Wert, bei dem  von  einem 
bedeutenden Anteil  an der  Volkswirtschaft gesprochen werden kann. Für  die  Untere Altstadt  
von  Bern gilt das gleiche, gibt  es  doch dort zahlreiche Betriebe,  die  nicht dem Tourismus zu-
gerechnet werden können. Somit können  am  Sonntag Angestellte im Verkauf nicht eingesetzt 
werden. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  
Der  Präsident 
	

Der  Staatsschreiber  

Bernhard  Pulver 	 Christoph  Auer  

Beilagen 
• Gesetzesänderung und Vortrag 
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